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Ehe und Famiuıulie als Grundlage eıner treiheitlichen

Gesellschaft

Staat und Gesellschatt werden daran c  > welche Jugend S1E hervorgebracht,
welche Prägungen s$1e der nachfolgenden Generatıon gegeben haben Eın Staat
hne freiheitstähige Jugend ware eın Staat hne Zukunft. Deshalb 1St dem frei-
heitliıchen Staat daran gelegen, da{fßt seıne Bürger einen Wıillen Zzu ınd un die
Bereitschatt UE Erziehung enttalten. Das ınd soll ın der Geborgenheit der Fa-
mıiılie Zur Freiheitstähigkeit heranwachsen, ın seiıner Muttersprache die Welt be-
greiten, ın der Begegnung mit den Eltern Zuwendung un Sıcherheit erfahren, Fı-
genständigkeit un: wachsende Krätte zunächst 1ın der Famiıulie erproben, der
Obhut un Miıtverantwortung der Eltern ın eınen sıch ständig erweıternden Kreıs
VO Menschen hereinwachsen, sıch schliefßlich aus der elterlichen Obhut lösen
und ın Schule, Ausbildung, Berut und der Gründung eıner eigenen Famaiulie wach-
sende Eıgenständıigkeıt gewınnen.

Der treiheıitliche Staat o1bt damıt seıne eıgene Zukunft ın dıe and der Famalulıie.
Dıi1e elterliche Erziehung gewährleistet, da{fß dıe Kınder hinreichend Selbstbe-
wulßstseın, Urteilskraft und Disziplin entwickeln, ın eıner treiheitlichen Ord-
NUung leben A können, aber auch hinreichend Bürgerstolz un Gemeılnsınn mıiıt-
bringen, als Bürger den demokratischen Staat mıtzutragen. iıne besondere
Verantwortlichkeit trıfft die Eltern be1 der relıg1ösen Erziehung. Keın denkender
Mensch erd sıch der rage ach dem Ursprung und Ziel der Welt, dem Sınn se1-
NCs persönlichen Lebens entziehen können und wollen. Dıie Auseinandersetzung
mıiıt dem Religiösen gehört ZUrTr Kultur des Menschen. Dennoch dart der weltan-
schaulich neutrale Staat diese Fragen nıcht beantworten: 1St vielmehr darauf
gelegt, da{fß die Eltern ıhren Kındern 1m Raum des Religiösen Ww1€ auch VO

Kunst un: Wıssenschaft, mıtmenschlicher Begegnung un Naturerfahrung, Ööko-
nomischem un technischem Grundwissen eıne gefestigte Lebenssicht und e1-
8 ( —4  - orıentierenden Lebenssinn erschließen.

Der aut eıne freiheitstähige Jugend angewl1esene Rechtsstaat baut somıt aut dıe
1m Menschen angelegte Bereıitschaft, eıne Ehe gründen, sıch Kınder wun-
schen und diese ın der Geborgenheıt tamıliıärer Zuwendung erziehen. Dıiese
Verfassungsvoraussetzung 1St jedoch gegenwärtig ın Deutschland nıcht mehr
selbstverständlich, der demokratische Rechtsstaat deshalb 1ın seıner Exıstenz BC-
ährdet Dıie Entwicklung VO Geburten un! Sterbetällen, dıe sıch vermındernde
Zahl VO Ehen, dıe zunehmende Häufigkeit VO Scheidungen, der Wiederanstieg
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der außerehelichen Geburten un die Zahl der Alleinerziehenden belegen, da{fß
der Zusammenhalt der Menschen iın der Lebens- un: Erziehungsgemeinschaft
der Famlıulıe gelockert, die Sınngebung des Lebens durch das eıgene ınd ın rage
gestellt, die gegenseıtige Bındung ın eıner lebenslänglichen Verantwortungs- und
Beistandsgemeinschaft “ geschwächt werden droht

Der Schutzauftrag des Grundgesetzes
Das deutsche Grundgesetz stellt die Lebensgemeinschaft VO Ehe und Famaiulie

den „besonderen Schutz der staatlıchen Ordnung“ (Art Abs GG) Die-
er Schutzauftrag verpflichtet den Staat, ın seıner Rechtsordnung das Instıtut der
Ehe un: Famiaıulıie bereitzustellen, diese Personengemeinschaften als Keimzellen | L
der staatlıchen Gemeıinschaft achten un schützen un Ehe un: Famiıulie
durch gee1ıgnete Mafßnahmen Öördern sSOWI1e VO Beeinträchtigungen und Bela-
stungen bewahren Dabei 1st Ehe die freı vereinbarte, durch dıe Rechtsge-
meınschatt anerkannte, aut Dauer angelegte Verbindung VO Mann und Tan ZuUur

umtassenden Lebensgemeinschaft. Sıe begründet eıne gleichberechtigte Partner-
schaft, gegenseıltige staatsftfreie Privatheit und eıne grundsätzlich unauflösliche
persönlıche Verbundenheiıt. Dıie Ehe wırd alleın durch ernstliche Erklärung der
Partner VOT dem Standesbeamten geschlossen, ıhr Entstehen un ıhre Gestaltung
bleiben 1m übrigen Privatsache und werden VO Staat nıcht kontrolliert. Der
Grundsatz der Lebenslänglichkeit ordert eın Ehe- un: Scheidungsrecht, das dıe
Ehe möglıchst stärkt un: erhält.

Wenn neuerdings auch für nıchteheliche und für gleichgeschlechtliche
Lebensgemeinschaften eın der Ehe angenäherter Schutz begehrt wırd verken-
NC  - diese Forderungen die Funktion der Ehe als Lebensgemeinschaft VO Mann
un Frau, die „alleinıge Grundlage eıner vollständigen Famiılıengemeinschaft“
un „Voraussetzung für die bestmögliche körperliche, geistige und seelische Ent-
wicklung VO Kındern“ 1Sst Der besondere Schutz dieser auf das ınd ausgerich-

Ehegemeinschaft ware entfallen, WenNnn andere Gemeıinschaften eınen gle1-
chen Schutz ertühren un damıt der verfassungsrechtlich gebotene besondere
Schutz dıe Ehe nıcht mehr hervorheben würde.

Dıie Famılıie 1St diıe Gemeinschaft zwıschen Eltern und Kındern (Kleintamıilıe).
Art schützt dıe Famlulie als Lebens- un:! Erziehungsgemeinschaft un:! be-
stımmt ıhren Auftrag als verantwortliche Elternschaft durch die prinzıpielle
Schutzbedürttigkeit des heranwachsenden Kındes. Je mehr die Handlungs- und
Entscheidungsfähigkeit des Kındes wächst, desto mehr treten Verantwortlichkeit
un: Sorgerecht der Eltern zurück. Dıie ursprünglıche Lebensgemeinschaft ann
spater ZUT bloßen Hausgemeinschaft werden, sıch danach Zur Begegnungsge-
meıinschatt wandeln, be1 der Eltern und Kınder NUur den gelegentlichen Umgang
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pflegen®. Stets bleibt die Famlulıie eıne lebenslängliche Beistandsgemeinschaft, ın
der jedes aut eine Lebenshiilte angewlesene Mitglied grundsätzlich die Hılte des
anderen Familienmitglieds dart

Die Bedrohung der Famaiulie durch die Wırtschafts- un Sozialordnung
er verfassungsrechtliche Schutz VO Ehe un Familıie 1St eın Angebot, dessen
Annahme der treiheıitliche Staat erwartet, 1aber nıcht erzwingt. Diese Verfassungs-
voraussetzung baut aut eıne gediegene Grundlage, den Wıillen der Menschen Zzur
Lebens- und Familiengemeinschaft der Famlıulıie. Dieser vorgefundene Wılle soll
nach dem Schutzauftrag des Grundgesetzes gefestigt, gefördert un Fın-
oriffe abgeschirmt werden. Dieser Auftrag 1St allerdings gegenwärtig teilweise
ertüllt geblieben und auch verletzt worden. Das Grundgesetz bietet den Jungen
Menschen ın tradıtioneller, verfassungsrechtlich nıcht veranlafßter Dıiıfferenzie-
rung iınsbesondere den Jungen Frauen gleichzeitig Freiheit ZuUur Famaiulie (Art
GG) un Freiheit Zzu Beruf Art 12 GG) Tatsächlich aber werden die Jungen
Menschen VOT die schroftte Alternative gestellt, sıch entweder für die Berufstätig-
keıt der das ınd entscheiden. Diese taktische Alternativität bedroht die
Ofttenheit und Freiheit Zur Famillıie.

Die tamıilienteindliche Struktur der gegenwärtigen Beruts- und Wırtschaftsord-
Nung hat ihren Grund ın der Irennung VO Erwerbsort und Famıilienort VO

Arbeıitsplatz und Familienwohnung SOWIl1e ın der rechtlichen Herabstufung der
Famılıientätigkeit eıner wırtschaftlich unerheblichen Leistung. Wiährend die FEI-
tern sıch trüher ın landwirtschaftlichen und gewerblichen Betrieben gleichzeıtig
der Erziehung und dem Erwerb gewiıdmet haben, die erzıiehende Multter damıt
auch die ın der Arbeit liegenden Möglıchkeiten der Begegnung, der Anerkennung
und der Einkommenserzielung wahrgenommen hat, wırd der wırtschaftliche
Wert der Erziehungsleistung heute 1U  an och beruflichen Erziehern zuerkannt,
die ın Schule, Kındergarten der therapeutischer Anstalt tätıg sınd Dıie tamıliäre
Erziehung bleibt 1n der Privatheit des Familienlebens un der eıgenen Wohnung
und scheint deshalb von vornhereın nıcht entgeltwürdıge Leıistung, sondern Kon-
Su nıcht Quelle für Eınkommen, Wohlstand un Sıcherheit, sondern Aufwand
für die persönliche Lebensführung.

Be1 dieser Irennung VO Erwerbstätigkeit un Famılientätigkeıit hat die tamı-
läre Erziıehung 11UTr och den wırtschaftlichen Wert, da{ß die Eltern be1 Krankheıt,
Arbeıtslosigkeıit, Alter und Nottällen eınen Unterhaltsanspruch ıhre Kın-
der gewınnen, also durch ıhre Kınder sozıuale Sıcherheit ertahren. uch dieser
wırtschaftliche Wert der Erziehungsleistung 1St aber 1m (‚eneratiıonenvertrag der
öffentlichen Sozialversicherung kollektiviert, VO der tamılıiren Erziehungslei-
stung ® gelöst un: gegenüber der Beitragsleistung als geringwertigerer Be1i-
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rag 1m Generationenvertrag herabgewürdigt worden. Dadurch wırd dıe soz1al-
staatlıche Errungenschaft der öftentlichen Sozialversicherung, die auch den Kın-
derlosen wirtschaftliche Siıcherheit 1m Krisentall bietet, eiınem rechtsstaat-
lichen Skandalon: Dıie alleinıgen JTräger dieses Generationenvertrags, die Eltern
und ın erster Linıe die Mütter, sınd ın diıesem „Vertrag” nıcht der aum A4AUS e1ge-
8{ Recht beteıilıgt. Hıer ordert der Verfassungsauftrag des Famıiılienschutzes
un der Gleichberechtigung VO Mann und Tau strukturelle Veränderungen.

Wenn das Famıilienrecht den Unterhaltsanspruch der Eltern die Kınder
weıterhin anerkennt, das öffentliche Recht der Soz1ialversicherung die Kınder je-
doch vorrangıg verpflichtet, dıe Erwerbstätigen un! nıcht dıe Erziehenden f1-
nanzıeren, kehrt sıch der verfassungsrechtliche Gedanke der tamıliiären Unter-
haltsgemeinschaft ın seın Gegenteıl: Im alltäglıchen Normaltall mu{fß das Ehepaar
mıt Kındern ZUuUr Ertüllung des Erziehungsauftrags auft die Erwerbstätigkeit eınes
Elternteıls, damıt auft dessen Einkommen un Rentenanspruch verzichten, hat da-
tür aber die Aufwendungen für Kınder tragen, während eın DaR hne Kınder
über 7Z7We!l Eınkommen, 7Z7Wwe!l Rentenansprüche un! deren Kumulation 1mM Hınter-
bliebenentall verfügt. Der Staat organısıert die soz1alstaatlıche Errungenschaft e1-
nNeTr Sıcherung ın Alter un Krise tür alle auch diıe kınderlosen Erwerbstätigen,
ZWwIingt aber die Kınder, die eıgenen Eltern, dıe ıhnen Erziehungsleistung un Er-
ziehungsaufwand zugewandt haben, eer ausgehen lassen.

Deshalb hat das Bundesverfassungsgericht 1mM Urteıil den „ Irümmer-
frauen“? testgestellt, die gesetzgeberische Entscheidung, „dafß die Kındererzie-
hung als Privatsache, die Alterssicherung dagegen als gesellschaftliche Aufgabe
gilt“, benachteıilıge dıe Famaılıe, hne da dafür „angesichts der Förderungs-
pflicht aus Art Abs eınen zureichenden rund gebe  < Der Gesetzge-
ber hat „Jedenfalls sıcherzustellen, da{fß sıch mMı1t jedem Retormschritt die Benach-
teilıgung der Famlıulie tatsächlich verringert“ Im Urteil zu Schwangerschafts-
abbruch hat das Gericht nunmehr der 7 weıte Senat dieses Postulat
aufgenommen un nochmals bekräftigt '“. Ausgangspunkt für eıne tamılıenge-
rechte Ausgestaltung des Systems der Sozialversicherung 1St die Gleichwertigkeit
VO Erziehungsleistung un Erwerbsleistung: war ann der Beıtrag Zur Auf-
rechterhaltung der Sozialversicherung, der ın orm der Kındererziehung geleistet
wiırd, 1m Unterschied den monetaren Beıträgen der Erwerbstätigen nıcht
gleich ın orm VO Rentenzahlungen die ältere Generatıon ausgeschüttet WCCI-

den ® Dıie materielle Gleichwertigkeit VO Kındererziehung un:! monetarer Be1i-
tragsleistung liegt jedoch ın der gleichen Arbeıitsleistung, dem gleichen Konsum-
verzicht un dem gleichen Angewiesenseıin auf Sıcherheit un: Bedarfsdeckung.
Kındererziehung un: monetare Beitragsleistung sınd deshalb als Grundlagen der
öffentlichen Sozialversicherung gleichwertig un: mussen gleichwertigen 1 ‚an
stungen tühren. Dıiese Sıcht des Generationenvertrags vermeıdet den gegenwärt1-
gCHh Wırklichkeitsverlust, der die Exıstenz der nachtolgenden Generatıon er-
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tellt, ohne s1e aber als Bedingung der Versicherungsleistungen berücksichti-
gCn

Zur tamılıengerechten Gestaltung des Einkommensteuerrechts hat das Bundes-
verfassungsgericht den Gesetzgeber verpflichtet, die Famaiulıie als Unterhaltsge-
meıinschaft anzuerkennen un deshalb das Eınkommen der Eltern insoweıt STEU-

ertreı belassen, als CS Zur Sıcherung des existenznotwendigen Autwands der
Kınder ın ANSCMCSSCHCI, realıtätsgerechter ohe benötigt werde!?. Dabe!:i 1St CS

den Bedingungen der gegenwärtigen Leistungskraft uUuNseTCsS Rechts-, SO-
z1al- un:! Kulturstaats geboten, nıcht 11UTr den Autwand tür das sächliche Ex1-
stenzmınımum des Kındes VO der einkommensteuerlichen Bemessungsgrund-
lage abzuziehen, sondern ebenso die Kosten der Kinderbetreuung, mogen die ElI-
tern diese eigenhändıg der durch eınen Dritten leisten, SOWI1e dıe Aufwendungen
tür eınen Erziehungsbedarf des Kındes, der das ınd durch Begegnung mi1t ande-
ren aufßerhal des häuslichen Bereichs, das FErlernen und Erproben moderner
Kommunikationstechniken, den Zugang Kultur- und Sprachtertigkeit, die ver-
antwortliche Nutzung der Freizeit un dıe Gestaltung der Ferien eiınem VeI-

antwortlichen Leben ın diıeser Gesellschaft befähigt . Entsprechendes gilt 1m
Rahmen des staatlıchen Förderungsauftrags gemäfß Art Abs für dıe
staatlıche Leıistung des Kindergelds, dıe iınsbesondere den geringverdienenden Fa-
mıiılien ZUgute kommt, dıe durch steuerliche Abzugsbeträge aum entlastet WeTlI-

den un mehr aut eıne soz1alstaatlıche Sıcherung des Familienexistenz-
mınımums angewlesen sınd

Dıie staatlıche und gesellschaftliche Förderungspflicht
Hat der Staat den rechtlichen Rahmen tür die Freiheıit Ehe und Famaiulie ZES1-
chert un störende Einwirkungen auf die tamılıiäre Gemeinschaft abgewehrt,
genugt dem Schutzauftrag des Art NUTL, WEeNnNn darüber hınaus die Fa-
mılıe auch festigt un:! Öördert. Es gehört den tradıtionellen FEinsichten der all-
gemeınen Lehren VO Staat, da{fß die individuelle Vernunftfähigkeit sıch
dem Einflu{fß VO bestimmten „Instiıtutionen der Sıttliıchkeit“ enttaltet, deren
die Famıulıie ISt, ın welcher der Mensch auftwächst un „1M Sınne der Nächsten-
hıebe un Tugendhaftigkeit“ ErZOSCH wırd Der Zusammenhalt des Staats wırd
zerstort, WE dıe Sicherungstunktion der Famiulie entbehrlich erscheınt: hne
Famılie o1bt CS keıine wırksame Erziehung, ohne Erziehung keine Persönlichkeıt,
ohne Persönlichkeıit keine Freiheit !‘ uch das Grundgesetz geht davon aus, da{fß
der Freiheitsberechtigte ın Dıstanz Zzu Staat; 1m Umteld und Aufsicht der
sıch ıhm lebenslänglich uwendenden Eltern, 1m Rahmen VO deren Mıtverant-
wortlichkeıit eiınem Staatsbürger heranwächst, der die ıhm angebotenen reli-
heıten umtassend wahrnehmen kann un der als Teıl des Staatsvolks ZU (z3arant
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tür den Bestand der Vertassungsordnung werden soll Deshalb stellt die Vertas-
Sung die Famiuılıie den besonderen Schutz der staatlıchen Ordnung.

Dieser Schutzauftrag 1St schon erfüllen, wenn das ungeborene ınd seın
Recht auf Leben beansprucht. Dieses ınd 1St besonders schutzbedürftig, weıl
seıne Exıstenz völlig der Multter anvertraut 1St, dem ınd hingegen die herkömm-
lıchen Instrumente Zzur Durchsetzung eiınes Rechts die Klage, die Demonstra-
t10n, die Versammlung, die Gründung eiıner Vereinigung der Parteı och VeCI-
wehrt sınd, N nıcht eiınmal durch eın Lächeln die Sympathıe seiıner Umwelt BC-
wınnen annn Deshalb haben auch Staat un Recht das ungeborene ınd
schützen: Dıie Trau hat das ınd auszutragen, die Rechtsgemeinschaft dieses
ınd mıtzutragen 18

Dıiese Mıtverantworrtlichkeit verwirklicht sıch ınsbesondere 1n der Rechtstel-
lung, welche die Beruts- un Wırtschaftsordnung den Eltern zuwelıst. Der An-
spruch jeder Multter aut den Schutz un: die Fürsorge der Gemeıinschaft Art
Abs GG) verpflichtet den Gesetzgeber, „Grundlagen dafür schaffen, da{fß
Famıilientätigkeit un:! Erwerbstätigkeit auteinander abgestimmt werden können
un die Wahrnehmung der tamıliiären Erziehungsaufgabe nıcht beruflichen
Nachteıiılen tührt“ Dazu zählen auch rechtliche un tatsächliche Mafßnahmen,
dıe eın Nebeneinander VO Erzıehungs- und Erwerbstätigkeit für beıide Eltern-
teıle ebenso WwW1€e eıne Rückkehr ın eıne Berutfstätigkeit un! eınen beruflichen Auft-
stieg auch ach Zeıten der Kındererziehung ermöglıchen “° Sodann hat der (se-
setzgeber nıcht Nur 1m Bereich des Arbeitsrechts, sondern auch 1ın anderen Bere1-
chen des Privatrechts „Regelungen mıiıt besonderer Rücksicht auf Famılien mıt
Kındern erwagen” 21 Dıies oilt iınsbesondere tür das Miıetrecht, das Kreditver-
tragsrecht und die Erhaltung eiınes Studienplatzes ZZ2

Da die Zukunft VO Demokratie un Freiheitlichkeit des Staats ın der Genera-
tionenfolge ın der and der Famıliıen lıegt, werden gegenwärtig auch strukturelle
Neuerungen tür eınen wırtschaftlichen Rahmen der Familienautonomie CIrWOSCNH.
Der Landtag VO Baden-Württemberg hat für eiınen kommunal angebotenen
Krıppenplatz Betriebskosten errechnet, die sıch heute aut annähernd 2000
PTO ınd und Monat belauten würden *?. Würde der Gesetzgeber diese Überle-
SUNSCH autftnehmen un den betroffenen Eltern eın entsprechendes Erzıehungs-
gehalt anbieten, gewannen diese Famılien ın der Gegenwart Üıhnliche WIrt-
schaftliche Gestaltungsmöglichkeiten WI1e€e die Kınderlosen, würden also
der Erfüllung eıner unverzıiıchtbaren Verfassungsvoraussetzung ökonomisch nıcht
benachteiligt. Dieses Erziehungsgehalt würde Eltern und Famılien eıne arbeits-
teiılıge Erwerbs- und Famıilientätigkeit ermöglıchen, der Famıilientätigkeit ın eiıner
Gesellschaft, 1ın der Honor un OoOnorar ahe beieinanderliegen, Anerkennung
zusprechen, 1MmM eheinternen Wechsel VO Erwerbs- un Erziehungstätigkeit eıne
dank der Erziehungserfahrung verbreiterte Berutfsqualifikation tür beide Eltern-
teıle erlauben, damıt Rückkehr un: Aufstieg ın die Erwerbsberute ach Abschlufß
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der Erziehungstätigkeit erleichtern, zudem das Wohnangebot kındgerecht UMSC-
stalten, Freizelit- un Erholungsmöglichkeiten wıeder aut die Famaiuılie ausrichten
Das Verfassungsrecht 1St 1er Ansto(ß, der Gesetzgeber als Erstinterpret des Art

Gestalter dieser Entwicklung.

Erziehung ZUur Freiheit ın kultureller Bindung
Schliefßlich wırken Famaiulie un: Staat, elterlicher und schulischer Erziehungsauf-
trag9 die Entfaltung des Jungen Menschen eıner treiheitsberei-
ten, kulturgeprägten Persönlichkeit stutzen und Öördern 24 Dieser staatlıche
Erziehungsauftrag bündelt nıcht 1Ur das Elternrecht gemeınsamer, aufeinan-
der abgestimmter Ausübung, sondern steht qualitativ gleichgeordnet neben dem
elterlichen Erziehungsauftrag 25 un eröttnet dem Staat die Möglıichkeit, alle Kın-
der Zzu Verständnis der Verfassung erziehen 26 und gerade der pluralıstischen
Gesellschaft mıiıt iıhren weıten Freiheitsräumen die tragenden Grundwerte der Ver-
fassung vermıiıtteln ?/. Die Erzıehung zur Achtung der Menschenwürde, Zzu

verantwortlichen Gebrauch der Freiheit, ZUuUr Vertrauenswürdigkeıit bei Wahrneh-
MUNg der Meıinungsfreıiheıit, Pflichtbewußtsein, Leistungsbereitschaftt, mi1t-
menschlicher Rücksichtnahme und Schonung der materiellen und ımmateriıellen
Lebensgrundlagen 1St nıcht allein der Wahrnehmung des Elternrechts Art
Abs GG) überlassen, sonde_rn eigenständıger Auftrag des durch das rund-
ZESCTZ gebundenen Staats.

Das Grundgesetz und die grundrechtsgeprägte Rechtsordnung vermuıtteln eıne
Sıcht des Menschen, der ın das soz1ıale Zusammenleben eingebettet und Insoweıt
ın seiıner Beliebigkeıit beschränkt ist 25 Dıie (CGarantıe der Menschenwürde sıeht 1e-
den Menschen dank seıner Individualität der seıner Personalıtät 1m Besıtz eınes
„absoluten inneren Wertes“ kratft moralısch-praktischer Vernunft*? un VelI-

spricht jedem Menschen ın dıeser Rechtsgemeinschaft Achtung und Schutz seıner
Würde Jeder Mensch 1St ın der Gleichheit aller Menschen iın diesem Staat Rechts-
PCrSON, beansprucht den Schutz der körperlichen und seeliıschen Unverletzlich-
keit, 1St ın sozıaler Anerkennung un ın Achtungsansprüchen ın die Rechtsge-
meıinschatt aufgenommen, gewıinnt dort den Status eınes Beteiligten Rechts-
verkehr, 1St Adressat der verfassungsrechtlichen Freiheitsangebote den
Bedingungen der jeweılıgen Freiheitskultur.

Dıieser mıt Würde und Freiheit begabte Mensch ebt nıcht 1ın der Vereinzelung,
sondern ın der Gebundenheıit und Betreuung der Famalulıie. Dıi1e Familie 1St Erleb-
N1S-, Entfaltungs- un! Verantwortlichkeitsbereich VO Eltern und Kındern, bıldet
eiıne eigenständige, selbstverantwortliche Gemeıinschaft, deren Bedeutung für dıe
Persönlichkeitsentwicklung aller Beteiligten jede andere menschliche Bindung
übersteigt. Dıie Famaiulie 1st grundrechtsertüllter Auftrag *, 1ın der das Elternrecht
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als 1eNnendes Grundrecht*! Würde un: Freiheit aller Famıilienmitglieder ZUrTr Ent-
taltung bringt, zugleıich aber auch den Achtungs- und Würdeanspruch aller Men-
schen gegenüber den Heranwachsenden vermuttelt. Insoweıt regelt Art Abs

Elternrecht und Elternpflicht 1im Gleichklang, sıeht das Elternrecht 1m
Geftlecht rechtlicher un gesellschaftlicher Ordnung 32 un: welst die Eltern iın die
Begleitung VO Miterzıehern, das elterliche Erziehungsrecht aut das Zusammen-
wıirken mıiıt eıner Fülle privater, gesellschaftliıcher un öffentlicher Einflüsse  S35
Elterliche Erziehung nımmt die Wertungen der Rechts- un Kulturordnung auf,
tormt s$1e für dıe jeweılıge Gegenwart un o1bt S1e die nachtfolgende CGeneratıon
weıter. Hıer liegt die verläßliche Quelle VO Rechtskontinuıität, Wertungssicher-
eıt und Gestaltungsoftenheit. Das Elternhaus hat eıne wertgebundene Weltsicht
und sinnertüllte Lebensweise vermitteln, damıt dıe Kınder die vieltältigen An-
gebote eıner treiheıitlichen Verftassung auch tatsächlich annehmen können.

Famılıire der staatlıche Lebenshilfe?

Die verfassungsrechtlich gewährleistete Freiheıit meınt grundsätzlıch die Freiheit
VO Staat. Da der Mensch aber VO der Geburt ber Krankheıt, Armut, Enttäu-
schung, Vereinzelung bıs ZUuUr Altersgebrechlichkeıit hilfsbedürftig 1St, braucht
Zuwendung, Erziehung, Beistand un! Unterhalt durch dıe Rechtsgemeinschaft.
Die Instıtution, dıe dıese Gemeinschaftt gegenseıtiger Verantwortlichkeit un Le-
benshilte begründet, 1St die Ehe und Famluılıe. S1e biıetet die Voraussetzung für dıe
bestmögliche körperliche, geistige un seelische Entwicklung VO Kınder 54
festigt entsprechend der auf Dıalog angelegten geistigen Natur des Menschen FA
sammengehörıgkeıt un: Zusammenhalt, gedanklıchen Austausch un wechsel-
seıtige Förderung, bietet Lebenshilte, die der einzelne empfängt un die VO

grundlegender Bedeutung tür die Fähigkeıt ZUuUr Freiheit un: für die Ordnung des
Gemeinschattslebens 1St 55

Freiheıit VO Staat aut also auf CHNSC Biındung den Freiheitsberechtigten.
Dıi1e Wahrnehmung verantwortlicher Elternschatt erübrigt dıe staatlıche Lebens-
begleitung des Kındes. Famıiıliärer Unterhalt erspart öffentliche Sozaalhıilte. Prı-
atfe Pflege erseLIzZt die Dienstleistungen VO Seniorenheim un: Krankenhaus
durch persönliche Zuwendung. Der ftamıliire Dıialog macht eıne psychologische
un: therapeutische Beratung überflüssıg. Dıi1e eheliche un: famıliiäre Lebens-
gemeinschaft wirkt be1 Orıentierungsarmut un drohender Rechtsverletzung aus-

gleichend und friedenstiftend, schützt VO polızeiliıchen Eıingriffen. äbe CS die
Ehen un: Famılien nıcht, könnte der Rechtsstaat seıne Freiheitlichkeit nıcht be-
wahren, der Soz1ialstaat würde seıne Leistungskraft übertordern.

Ehe un:! Famlıulıie sınd somıt Bedingungen der Freiheitlichkeit. DE der Staat NUur

Freiheitsrechte anbieten und gyünstıge Rahmenbedingungen für die Annahme dıe-
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SCS Angebots schaffen kann, die Bereitschaft der Menschen für die Annahme 1NS-
besondere der kulturellen Freiheiten aber VO ihrer Erziehung abhängt, MUuU der
Staat gerade ın der Gegenwart den Erziehungsauftrag der Famiıilien entschieden
stutzen und stärken. Jede Generatıon annn 11UT die Kultur enttalten, deren Wur-
zeln ın vorausgehenden Generationen gelebt werden. Wl s$1e nıcht jeweıls das
Auto N  w erfinden, sondern sıch auf dem überkommenen Kenntnisstand weıter-
entwickeln, mu{fß iınsbesondere auch die kulturelle Grundlage VO Staat und
Recht iın der Generationenfolge kontinuierlich werden. Dazu biıeten die
Famılien das Band zwıschen Herkunft un Zukunft, zwiıischen unverbrüchlichem
Recht und seıner Erneuerung ın Freıiheit, zwiıischen Freiheitsvoraussetzung un
iındıyıduellem treiheitlichem Handeln.
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